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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1976

Norm

ZPO §41 E

Rechtssatz

Vertritt ein Anwalt zwei Parteien, von denen die eine obsiegt und die andere unterliegt, ist davon auszugehen, daß die

Parteien den Rechtsanwalt nach Kopfteilen bezahlen und daß sie daher nach außen nur den jeweils entfallenden

Kopfteil der gemeinsamen Gesamtkosten zu bezahlen oder zu fordern haben.
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5 Ob 588/76
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8 Ob 159/79
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Vgl auch
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